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123  
 

Hauptsatzung der Stadt Eschweiler vom 26.11.2025 
 

Aufgrund von § 7 Abs. 3 S. 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 S. 2 Buchst. f) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW 1994, S. 666 ff.), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Eschweiler 
am 26.11.2025 mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates die folgende Haupt-
satzung beschlossen: 
 
Inhaltsverzeichnis:  
 
§ 1   Name, Bezeichnung, Gebiet 
§ 2   Siegel, Wappen, Flagge 
§ 3  Funktionsbezeichnungen 
§ 4   Gleichstellung von Frau und Mann 
§ 5   Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration 
§ 6   Bezeichnung des Rates 
§ 7   Dringliche Entscheidungen 
§ 8   Unterrichtung der Einwohner 
§ 9   Anregungen und Beschwerden 
§ 10   Öffentliche Bekanntmachung 
§ 11    Genehmigungspflicht für Verträge 
§ 12  Bildung von Ausschüssen 
§ 13    Zuständigkeit der Ausschüsse 
§ 14    Bürgermeister 
§ 15    Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters 
§ 16    Beigeordnete 
§ 17    Verpflichtung der Mandatsträger 
§ 18    Auskunftspflicht der Mandatsträger 
§ 19    Ersatz des Verdienstausfalls, Aufwandsentschädigung, Unfallversicherung 
§ 20   Zuständigkeit des Rates in dienst- und arbeitsrechtlichen Entscheidungen für Bedienstete in   
   Führungsfunktionen 
§ 21    In-Kraft-Treten der Hauptsatzung 
 
 

§ 1 
Name, Bezeichnung, Gebiet 

 
(1)  Die Stadt Eschweiler führt die Bezeichnung „Stadt Eschweiler". 
 
(2)  Das Stadtgebiet ergibt sich aus der als Anlage dieser Satzung beigefügten topographischen Karte 

im Maßstab 1 : 25.000. 
 

§ 2 
Siegel, Wappen, Flagge 

 
(1)  Die Stadt führt ein Dienstsiegel mit dem Stadtwappen und der Umschrift "Stadt Eschweiler". 
 
(2)  Das Wappen der Stadt zeigt in goldenem Felde einen schwarzen Löwen mit roter Zunge und roten 

Krallen, der in den Vorderpranken einen aufgerichteten blauen Schlüssel hält. Über dem Wappen-
schild befindet sich eine ziegelrote, dreitürmige Mauerkrone. 
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(3)  Die Flagge zeigt die Farben schwarz-gelb-blau. 
 

§ 3 
Funktionsbezeichnungen 

 
Die in dieser Satzung verwendeten Funktionsbezeichnungen werden in weiblicher oder männlicher 
Form geführt. 

 
§ 4 

Gleichstellung von Frau und Mann 
 
(1) Der Bürgermeister bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte sowie für den Fall 

ihrer Verhinderung eine Stellvertreterin. 
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt mit, die Be-

lange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann 
und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Dies sind ins-
besondere soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen, einschließlich 
Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche; die Gleichstellungsbe-
auftragte hat insbesondere die Aufstellung und Änderung des Gleichstellungsplans sowie die 
Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Gleichstellungsplans durchzuführen. 

 
(3) Der Bürgermeister unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über geplante Maßnahmen gemäß 

Abs. 2 rechtzeitig und umfassend. 
 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann, soweit Beratungsgegenstände ihres Aufgabenbereiches be-

handelt werden, an Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse teilnehmen. 
 
 Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres 

Aufgabenbereiches unterrichten. Hierüber ist der Bürgermeister vorab zu informieren. 
 
 Die Entscheidung, ob ein Beratungsgegenstand eine Angelegenheit des Aufgabenbereiches der 

Gleichstellungsbeauftragten ist, obliegt dem Bürgermeister bzw. bei Ausschusssitzungen dem 
Ausschussvorsitzenden. 

 
(5) Die Vorlagen und Vorinformationen zu Beratungsgegenständen, die den übrigen Rats- bzw. Aus-

schussmitgliedern zugesandt werden, sind spätestens gleichzeitig auch der 
Gleichstellungsbeauftragten zuzuleiten, sofern Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches in 
Frage stehen. 

 
(6) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich berühren Be-

schlussvorlagen des Bürgermeisters widersprechen; in diesem Fall hat der Bürgermeister den Rat 
zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine wesentlichen Gründe hinzuweisen. 
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§ 5 
Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration 

 

Die Stadt richtet dauerhaft einen Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration gemäß § 27 
GO NRW ein. Das Weitere regeln die Zuständigkeitsordnung sowie ggf. die Satzung des Ausschusses 
für Chancengerechtigkeit und Integration und die Wahl- und Geschäftsordnung des Ausschusses für 
Chancengerechtigkeit und Integration. 

 
§ 6 

Bezeichnung des Rates 
 
Der Rat führt die Bezeichnung „Rat der Stadt Eschweiler“. 
 

§ 7 
Dringliche Entscheidungen 

 
Dringliche Entscheidungen  

 
1. des Hauptausschusses (§ 60 Abs. 1 S. 1 GO NRW) oder  
2. des Bürgermeisters mit einem Ratsmitglied (§ 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW) sowie 
3. des Bürgermeisters mit einem Ausschussvorsitzenden oder einem Ratsmitglied (§ 60 Abs. 2 S.1 

GO NRW) 
 
bedürfen der Schriftform. 

 
§ 8 

Unterrichtung der Einwohner 
 
(1) Der Rat hat die Einwohner über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt zu unterrichten. 

In anderen Angelegenheiten erfolgt die Unterrichtung durch den zuständigen Ausschuss oder den 
Bürgermeister. Die Unterrichtung hat möglichst früh zu erfolgen. Über die Art und Weise der Un-
terrichtung (z. B. Hinweis in der örtlichen Presse, öffentliche Anschläge, schriftliche Unterrichtung 
der Haushalte, Durchführung besonderer Informationsveranstaltungen, Abhaltung von Einwoh-
nerversammlungen) wird von Fall zu Fall entschieden. 

 
(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn es sich um wichtige Planungen 

oder Vorhaben der Stadt handelt, die die strukturelle Entwicklung der Stadt unmittelbar und nach-
haltig beeinflussen oder die mit erheblichen wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen 
Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind. Die Einwohnerversammlung kann 
auf Teile des Stadtgebietes beschränkt werden. 

 
(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerversammlung beschlossen, so setzt der Bürger-

meister Zeit und Ort der Versammlung fest und lädt die Einwohner durch öffentliche 
Bekanntmachung ein. Die in der Geschäftsordnung für die Einberufung des Rates festgelegten 
Ladungsfristen gelten entsprechend. Der Bürgermeister führt den Vorsitz in der Versammlung. Zu 
Beginn der Versammlung unterrichtet sie die Einwohner über Grundlagen, Ziele, Zwecke und Aus-
wirkungen der Planung bzw. des Vorhabens. Anschließend haben die Einwohner Gelegenheit, sich 
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zu den Ausführungen zu äußern und sie mit den vom Rat zu bestimmenden Ratsmitgliedern aller 
im Rat vertretenen Fraktionen sowie den Einzelvertretern der dem Rat angehörenden politischen 
Gruppierungen und dem Bürgermeister zu erörtern. Eine Beschlussfassung findet nicht statt. Der 
Rat ist über das Ergebnis der Einwohnerversammlung in seiner nächsten Sitzung zu unterrichten. 

 
(4)  Die dem Bürgermeister aufgrund der Geschäftsordnung obliegende Unterrichtungspflicht bleibt 

unberührt. 
 

§ 9 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Jeder hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Anregungen 

oder Beschwerden an den Rat zu wenden. Anregungen und Beschwerden müssen Angelegenhei-
ten betreffen, die in den Aufgabenbereich der Stadt fallen. 

 
(2) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden bildet der Rat einen Anregungs- und Be-

schwerdeausschuss. 
 
(3) Der für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden zuständige Ausschuss hat diese inhalt-

lich zu prüfen. Danach überweist er sie an die zur Entscheidung berechtigte Stelle. Bei der 
Überweisung kann er Empfehlungen aussprechen, an die die zur Entscheidung berechtigte Stelle 
nicht gebunden ist. 

 
(4) Antragsteller sind von der Entscheidung durch den Bürgermeister zu unterrichten. 
 
(5) Das Rückholrecht des Rates bleibt unberührt. 
 
(6) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt fallen, sind von dem 

Bürgermeister an die zuständige Stelle weiterzuleiten. Antragsteller sind hierüber zu unterrichten. 
 
(7) Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, 

Ansichten etc.), sind ohne Beratung durch den Ausschuss dem Bürgermeister zur weiteren Ver-
anlassung zuzuleiten. 

 
(8) Von einer Prüfung von Anregungen und Beschwerden ist abzusehen, wenn 
 

a) sie sich gegen Verwaltungshandlungen richten, gegen die Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe 
eingelegt werden können, 

b) ihr Inhalt einen Straftatbestand erfüllt, 
c) gegenüber bereits geprüften Anregungen oder Beschwerden nichts Neues vorgetragen wird. 

 
(9) Antragstellern kann aufgegeben werden, Anregungen oder Beschwerden in der für eine ord-

nungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahl einzureichen. Die Beratung kann in diesen Fällen 
bis zur Einreichung der notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden. 
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§ 10 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, wer-

den im Amtsblatt der Stadt Eschweiler vollzogen. 
 
(2) Sind öffentliche Bekanntmachungen in der durch Abs. 1 festgelegten Form infolge höherer Gewalt 

oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, erfolgt die Bekanntmachung durch Aus-
hang an der Bekanntmachungstafel in der Eingangshalle des Rathauses sowie an den 
Aushangtafeln im Bürgerbüro der Stadt Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler. 

 
§ 11 

Genehmigungspflicht für Verträge 
 
(1) Verträge der Stadt mit Rats- und Ausschussmitgliedern, mit dem Bürgermeister und leitenden 

Dienstkräften bedürfen der Genehmigung des Rates. 
 
(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 

 
a) Verträge nach feststehendem Tarif, 
b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer von der Stadt vorgenom-

menen Ausschreibung zugestimmt hat, 
c) Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 41 Abs. 3 GO NRW) dar-

stellt. 

 
(3) Zu den leitenden Dienstkräften im Sinne dieses Paragraphen gehören die Beigeordneten und die 

Bediensteten in Führungsfunktionen im Sinne des § 73 Abs. 3 GO NRW. 
 

§ 12 
Bildung von Ausschüssen 

 
(1) Der Rat bildet folgende Ausschüsse: 
 
 Haupt- und Finanzausschuss 
 Rechnungsprüfungsausschuss 
 Anregungs- und Beschwerdeausschuss 
 Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität 
 Bau- und Vergabeausschuss 
 Ausschuss für Schule und Sport 
 Jugendhilfeausschuss 
 Umlegungsausschuss 
 Ausschuss für Soziales, Senioren und Kultur 
 Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Strukturwandel und Tourismus 
 Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration 
 Wahlausschuss 
 Wahlprüfungsausschuss 
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(2) Die Aufgaben des Finanzausschusses werden vom Hauptausschuss wahrgenommen, er trägt die 
Bezeichnung Haupt- und Finanzausschuss. 

 
(3) Der Rat kann weitere Ausschüsse und Unterausschüsse sowie Arbeitsgruppen bilden. Er behält 

sich vor, über die Arbeit der Ausschüsse und der Vertretung durch den Bürgermeister allgemeine 
Richtlinien aufzustellen.  

 
§ 13 

Zuständigkeiten der Ausschüsse  
 
Die Zuständigkeiten der Ausschüsse regelt der Rat in einer Zuständigkeitsordnung. 
 

§ 14 
Bürgermeister 

 
Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürgermeister übertra-
gen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder 
für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehält. Nähere Einzelheiten sind in der Zuständigkeitsord-
nung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Eschweiler festgelegt. 
 

§ 15 
Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters 

 
Der Rat wählt zu Beginn der ersten Sitzung nach der Neuwahl auf die Dauer seiner Wahlzeit aus seiner 
Mitte den 1. und den 2. ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters. Sie vertreten den Bürger-
meister, bei der Leitung der Ratssitzungen und bei der Repräsentation. Ist der Bürgermeister 
verhindert, ergibt sich eine Vertretung durch die Stellvertreter des Bürgermeisters in der vorgenann-
ten Reihenfolge. 

§ 16 
Beigeordnete 

 
Die Zahl der zu wählenden Beigeordneten wird auf zwei festgesetzt. Einer der Beigeordneten wird 
durch Beschluss des Rates zum allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters bestellt. Er oder sie führt 
die Amtsbezeichnung "Erster Beigeordneter“ bzw. „Erste Beigeordnete“. 
 

§ 17 
Verpflichtung der Mandatsträger 

 
(1) Bei der Einführung werden die Stellvertreter des Bürgermeisters und die übrigen Ratsmitglieder 

von dem Bürgermeister mit folgender Erklärung verpflichtet: 
 

„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahrnehmen, 
das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und meine Pflichten zum 
Wohle der Stadt Eschweiler erfüllen werde.“ 
 

(2) Sachkundige Bürger, sachkundige Einwohner und sonstige Ausschussmitglieder werden vom 
 Vorsitzenden des Ausschusses entsprechend Abs. 1 verpflichtet. 
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(3) Der Verpflichtete kann die Erklärung durch religiöse Beteuerung mit den Worten bekräftigen: 
 

„Ich verpflichte mich, so wahr mir Gott helfe.“ 
 
Die Verpflichtung kann auch ohne religiöse Beteuerungsformel geleistet werden. 
 
Beteuerungsformeln als Mitglied anderer Religions- oder Bekenntnisgemeinschaften sind zuläs-
sig. 

 
§ 18 

Auskunftspflicht der Mandatsträger 
 
(1) Innerhalb eines Monats nach ihrer Verpflichtung haben die Rats- und Ausschussmitglieder dem 

Bürgermeister schriftlich Auskunft über ihre wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse zu 
geben, soweit dies für die Ausübung ihrer Tätigkeit von Bedeutung sein kann. Im Einzelnen ist 
Folgendes anzugeben: 

 
a) Name, Vorname, Anschrift 

 
b) Familienstand, ggf. Namen des Ehe- bzw. Lebenspartners und der Kinder. 

 
c) gegenwärtig ausgeübte Berufe, insbesondere 

 
- bei unselbständiger Tätigkeit: Angabe des Arbeitgebers mit Branche bzw. Dienstherr, An-

gabe der dienstlichen Stellung bzw. Funktion 

 
- bei selbständigen Gewerbetreibenden: Art des Gewerbes und Angabe der Firma 

 
- bei freien Berufen und sonstigen selbständigen Berufen: Angabe des Berufs und Berufs-

zweiges sowie der Firma 
 

Bei mehreren gleichzeitig ausgeübten Berufen ist der Schwerpunkt der beruflichen Tätigkeit 
kenntlich zu machen. 

 
d) Beraterverträge, insbesondere über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen 

oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des von ihnen ange-
zeigten Berufs erfolgen. 

 
e) Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 

3 des Aktiengesetzes. 
 
f) Mitgliedschaft in Organen von rechtlich verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Absatz 1 und Absatz 2 des Landesorganisa-
tionsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen. 
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g) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen. 

 
h) Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien. 

 
i) Grundvermögen innerhalb des Stadtgebietes sowie die Beteiligung an Unternehmen mit Sitz 

oder einer Tätigkeit in der Stadt Eschweiler. 
 
(2) Änderungen der Angaben nach Abs. 1 sind unverzüglich dem Bürgermeister mitzuteilen. 
 
(3) Die Auskunftspflicht umfasst nicht die Mitteilung von Tatsachen über Dritte, für die der Aus-

kunftsverpflichtete gesetzliche Zeugnisverweigerungsrechte oder Verschwiegenheitspflichten 
geltend machen kann. 

 
(4) Von den Auskunftspflichten unberührt bleiben gegenüber Prüfeinrichtungen im Einzelfall zu ge-

bende Auskünfte sowie die Pflicht gemäß § 31 GO NRW eine Befangenheit im Einzelfall anzuzeigen. 
 
(5) Die Angaben nach § 18 Absatz 1 Buchst. a, c - h, werden nach Anhörung der Mandatsträger jährlich 

unter Berücksichtigung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und überwiegender 
berechtigter Belange Dritter in geeigneter Form öffentlich bekannt gemacht. 

 
(6) Die nach § 18 Absatz 1 Buchst. b und i erteilten Auskünfte dürfen nur im Rahmen der Geschäfts-

führung des Rates und der Ausschüsse verwendet werden; sie werden nicht öffentlich bekannt 
gemacht und sind im Übrigen vertraulich zu behandeln. 

 
(7) Nach Ablauf der Wahlperiode sind die Daten der ausgeschiedenen Mandatsträger unverzüglich zu 

löschen. 
 

§ 19 
Ersatz des Verdienstausfalls, Aufwandsentschädigung, Unfallversicherung 

 
(1) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der ihnen durch 

die Mandatsausübung entsteht, soweit sie während der Arbeitszeit erforderlich ist. Im Falle der 
Teilnahme an kommunalpolitischen Bildungsveranstaltungen, die der Mandatsaus-übung förder-
lich sind, besteht der Anspruch auch für maximal 8 Arbeitstage je Wahlperiode, jedoch nicht für 
mehr als 4 aufeinanderfolgende Arbeitstage im Jahr. 

 

Der Verdienstausfall wird für jede Stunde der versäumten Arbeitszeit berechnet, wobei die letzte 
angefangene Stunde voll zu rechnen ist. Der Anspruch wird wie folgt abgegolten: 

 
a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder einen Regelstundensatz, es sei denn, dass sie ersichtlich 

keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der Regelstundensatz wird auf 10,-- € festgesetzt. 

 
b) Unselbständigen wird der tatsächlich entstandene und den Regelstundensatz übersteigende 

Verdienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z. B. durch Vorlage einer Bescheinigung 
des Arbeitgebers ersetzt. 
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c) Selbständige erhalten eine Verdienstausfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf der 
Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens nach billigem Ermessen festgesetzt wird, 
sofern sie den Regelstundensatz übersteigt. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch eine 
schriftliche Erklärung über die Höhe des Einkommens, in der die Richtigkeit der gemachten 
Angaben versichert wird. 

 
d) In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den gem. § 45 GO NRW i. V. m. der Entschädi-

gungsverordnung festgesetzten Höchstbetrag je Stunde überschreiten. 
 
(2) Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen, von denen mindestens eine ein Kind 

unter 14 Jahren oder eine anerkannt pflegebedürftige Person nach SGB XI ist, oder einen Haushalt 
mit mindestens 3 Personen führen und nicht weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, 
erhalten für die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt den Regelstundensatz. 
Auf Antrag werden statt des Regelstundensatzes die notwendigen Kosten für eine Vertretung im 
Haushalt ersetzt. 

 
(3) Ist während der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt eine entgeltliche Kinderbetreuung 

notwendig, werden die nachgewiesenen Kosten auf Antrag erstattet; dieses gilt nicht für Zeit-
räume, für die Entschädigung nach Abs. 1 oder 2 geleistet wird. Kinderbetreuungskosten werden 
nicht erstattet bei Kindern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, es sei denn, besondere Um-
stände des Einzelfalls werden glaubhaft nachgewiesen (z. B. bei behinderten Kindern). 

 
(4) Neben dem Ersatz des Verdienstausfalls werden an Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und sach-

kundige Einwohner folgende Entschädigungen (§ 45 Abs. 4 und 5 GO NRW) nach der Verordnung 
über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädi-
gungsverordnung) in der jeweils gültigen Fassung gezahlt: 

 
a) Ratsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines monatlichen Pauschal-

betrages nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung. 

 
b) Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhalten für die mandatsbedingt erforderli-

che Teilnahme an Ausschuss-, Fraktions- und Teilfraktionssitzungen sowie an Sitzungen von 
Unterausschüssen und Arbeitsgruppen ein Sitzungsgeld in Höhe des in der Entschädigungs-
verordnung festgesetzten Betrages. Stellvertretende sachkundige Bürger und 
stellvertretende sachkundige Einwohner erhalten unabhängig vom Eintritt des Vertretungs-
falles für die mandatsbedingt erforderliche Teilnahme an Fraktionssitzungen ein 
Sitzungsgeld. Die Anzahl der Fraktions-/Teilfraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld be-
zahlt wird, ist auf jährlich 25 Sitzungen beschränkt. 

 
Die vorstehenden Regelungen finden gleichermaßen Anwendung auf Online-Fraktionssitzungen, 
sofern die Online-Fraktionssitzung im gleichen Rahmen stattfindet wie eine Präsenz-Fraktions-
sitzung. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn nachweislich eine Sitzung vorliegt, zu der im Vorfeld 
eingeladen wurde, an der der übliche Personenkreis teilnimmt und zu der im Vorfeld ein Bera-
tungsgegenstand oder eine Tagesordnung festgelegt wurde. Die Teilnehmer einer Online-
Fraktionssitzung sind zudem zu Beginn der Sitzung ordnungsgemäß vom Vorsitzenden oder der 
Geschäftsführung durch Aufruf festzustellen und schriftlich festzuhalten. 
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(5) Neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO NRW zustehen, erhalten die 
stellv. Bürgermeister, die Vorsitzenden der Ausschüsse sowie die Fraktionsvorsitzenden und die 
stellv. Fraktionsvorsitzenden eine zusätzliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe des § 46 
GO NRW in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung. Die zusätzliche Aufwandsentschädi-
gung für Ausschussvorsitzende wird gem. § 46 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 GO NRW i. V. m. § 3 Abs. 4 EntschVO 
als Sitzungsgeld gewährt 

 
(6) Für genehmigte Dienstreisen erhalten Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und sachkundige Ein-

wohner Reisekostenvergütung nach dem Landesreisekostengesetz, soweit diese nicht von 
Dritten getragen wird.  

 
Vor Antritt der Reise ist dem Bürgermeister eine Reiseanmeldung mit der Einladung oder entspre-
chenden anderen Unterlagen rechtzeitig vorzulegen. Parteipolitische Veranstaltungen sind von 
dieser Regelung ausgeschlossen. 

 
(7) Die Stadt schließt entsprechend § 7 Entschädigungsverordnung eine zusätzliche private Unfall-

versicherung in angemessener Höhe für alle Mitglieder kommunaler Vertretungen und 
Ausschüsse ab. Die Einzelheiten beschließt der Stadtrat. 

 
§ 20 

Zuständigkeit des Rates in dienst- und arbeitsrechtlichen Entscheidungen für 
Bedienstete in Führungsfunktionen 

 
Der Rat macht von der Ermächtigung des § 73 Absatz 3 Satz 2 GO NRW Gebrauch und bestimmt, 
dass für Bedienstete in Führungsfunktionen Entscheidungen, die das beamtenrechtliche Grund-
verhältnis oder das Arbeitsverhältnis eines Bediensteten zur Stadt verändern, durch den Rat im 
Einvernehmen mit dem Bürgermeister zu treffen sind, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. 

 
§ 21 

In-Kraft-Treten der Hauptsatzung 
 

(1) Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Stadt Eschweiler vom 14.12.2016 in der Fassung vom 

07.02.2022 außer Kraft. 

 
 
124 
 

Zuständigkeiten des Rates, der Ausschüsse und des Bürgermeisters 
(Zuständigkeitsordnung – ZustO) vom 26.11.2025 

 
§ 1 Ausschüsse 
§ 2 Haupt- und Finanzausschuss 
§ 3 Rechnungsprüfungsausschuss 
§ 4 Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität 
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§ 5 Bau- und Vergabeausschuss 
§ 6 Ausschuss für Schule und Sport 
§ 7 Jugendhilfeausschuss 
§ 8 Ausschuss für Soziales, Senioren und Kultur 
§ 9 Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Strukturwandel und Tourismus 
§ 10 Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss 
§ 11 Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration 
§ 12 Bürgermeister 
§ 13 Funktionsbezeichnungen 
§ 14 Schlussbestimmungen 
§ 15 Inkrafttreten 
 

§ 1 Ausschüsse 
 

(1) Die in dieser Zuständigkeitsordnung genannten Ausschüsse sind berechtigt, alle in ihren Zu-
ständigkeitsbereich fallenden Angelegenheiten zu beraten und gegenüber der zuständigen 
Entscheidungsstelle (Rat, Haupt- und Finanzausschuss, ein anderer Ausschuss, Bürgermeis-
ter) eine entscheidungsreife Empfehlung auszusprechen. 

 
(2) Zur Entscheidung in ihrem Zuständigkeitsbereich sind die in dieser Zuständigkeitsordnung 

genannten Ausschüsse nur berechtigt, soweit ihnen dieses Entscheidungsrecht entweder 
durch ausdrückliche gesetzliche Regelung, Satzungsregelung oder diese Zuständigkeitsord-
nung oder durch Beschluss des Rates übertragen ist. 

 

Dieses Entscheidungsrecht steht unter folgenden Maßgaben: 

 
a) Die Entscheidung darf nur im Rahmen der Ansätze des Haushaltsplanes und/oder bereit-

gestellter über- oder außerplanmäßiger Mittel und unter Beachtung der 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen getroffen werden. 

 
b) Die Entscheidung muss sich im Rahmen etwaiger vom Rat der Stadt erlassener allgemei-

nen Richtlinien bewegen. 
 
c) § 60 GO NRW (Dringliche Entscheidungen) bleibt unberührt. 
 
d) Der Rat der Stadt ist berechtigt, ohne dass es einer Änderung der Zuständigkeitsordnung 

bedarf, von seinem Rückholrecht nach § 41 GO NRW Gebrauch zu machen und eine andere 
Zuständigkeitsregelung zu treffen. 

 
(3) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs die Ent-

scheidung dem Bürgermeister zu übertragen. 
 

§ 2 Haupt- und Finanzausschuss 
 

(1) Die Aufgaben des Finanzausschusses werden durch den Hauptausschuss wahrgenommen; 
er trägt die Bezeichnung Haupt- und Finanzausschuss und ist zuständig für 
- die ihm durch Gesetz übertragenen Aufgaben, 
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- die finanzwirtschaftlichen Angelegenheiten der Stadt, 
- Angelegenheiten der Gleichstellung von Frau und Mann, 
- Personalentwicklungs- und Personalbedarfsplanung, 
- Angelegenheiten der Digitalisierung der Stadtverwaltung, 
- grundlegende Fragen der Sicherheit und Ordnung. 

Er hat die Arbeiten aller Ausschüsse aufeinander abzustimmen und befasst sich zur Wahrneh-
mung dieser Bündelungsfunktion ergänzend zu den Zuständigkeiten anderer Ausschüsse mit 
allen Angelegenheiten, die dem Rat vorgelegt werden. 

 
(2) Dem Haupt- und Finanzausschuss wird folgende Entscheidungsbefugnis übertragen: 

 
a) Beratung über die Entwürfe der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen sowie eines ggf. auf-

gestellten Haushaltssicherungskonzeptes und Abgabe einer abschließenden Empfehlung 
gegenüber dem Rat der Stadt. 

 
b) Entscheidung über die zur Ausführung des Haushaltsplans erforderlichen Maßnahmen, 

soweit hierfür nicht andere Ausschüsse, der Stadtkämmerer/die Stadtkämmerin oder 
der/die Verantwortliche für die Finanzbuchhaltung zuständig sind. 

 
c) Entscheidung über alle Angelegenheiten, soweit sie nicht 

- dem Rat der Stadt zur abschließenden Entscheidung vorbehalten sind oder 
- wegen ihrer politischen oder wirtschaftlichen Bedeutung eine Entscheidung des 

Rates der Stadt erforderlich machen. 

 
d) Entscheidung in Angelegenheiten, die der Beschlussfassung des Rates unterliegen, falls 

eine Einberufung des Rates nicht rechtzeitig möglich ist. 
 
e) Entscheidung über die Führung von Rechtsstreitigkeiten und den Abschluss von Verglei-

chen, soweit nicht der Bürgermeister entscheidungsbefugt ist 
 

f) Entscheidung über die Gewährung von Darlehen der Stadt an Dritte und die Vornahme 
von Schenkungen, soweit nicht der Bürgermeister entscheidungsbefugt ist. 

 
g) Annahme von Schenkungen nach Anhörung des jeweiligen Fachausschusses. 

 
h) Endgültige Entscheidung nach Empfehlung der Einigungsstelle gem. § 68 Nr. 2 des Lan-

despersonalvertretungsgesetzes. 

 
i) Entscheidung über Anträge des Personalrates nach § 69 Abs. 6 Landespersonalvertre-

tungsgesetz. 

 
j) Abschluss von Erschließungsverträgen, Ausbauverträgen und von öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarungen über Straßen-, Brücken-, Kanal- und Wasserbaumaßnahmen einschließ-
lich Kreuzungsvereinbarungen bis zu einer städt. Gesamtbelastung von 500.000 € im 
Einzelfall nach vorheriger Beteiligung des Bau- und Vergabeausschusses. 
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k) Verzicht auf Rückforderung zuviel gezahlter Bezüge (§ 12 Abs. 2 Satz 3 Bundesbesol-
dungsgesetz). 

 
l) Entscheidung über den Gleichstellungsplan sowie Personalentwicklungs- bzw. –bedarfs-

pläne. 
 

§ 3 Rechnungsprüfungsausschuss 
 

(1) Die Zuständigkeit des Rechnungsprüfungsausschusses ergibt sich aus den Vorschriften der 
GO NRW und der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Eschweiler in der jeweils geltenden 
Fassung. 

(2) Dem Rechnungsprüfungsausschuss wird folgende Entscheidungsbefugnis übertragen: 

 
a) Niederschlagung und Erlass von Steuern, Gebühren, Beiträgen und sonstigen Geldforde-

rungen über 25.000 €. 

 
b) Stundung von Steuern, Gebühren, Beiträgen und sonstigen Geldforderungen von mehr 

als 25.000 € bei einem Stundungszeitraum von länger als sechs Monaten. 

 
c) Aussetzung der Vollziehung über einen Betrag von mehr als 25.000 €. 

 
§ 4 Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität 

 
(1) Der Ausschuss ist zuständig für alle Angelegenheiten der Stadtentwicklung, der Stadtpla-

nung, der Bauordnung, der Mobilität, des Straßenverkehrs sowie des Umweltschutzes, der 
Landschaftspflege und des Forstes.  

 

Er ist zugleich Denkmalausschuss für die Aufgaben nach dem Gesetz zum Schutz und zur 
Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen. 

 
(2) Dem Ausschuss wird die Entscheidungsbefugnis über die folgenden Angelegenheiten über-

tragen:  

 
a) Entscheidung über die Aufstellung von Bauleitplänen gem. §§ 2 und 12 Baugesetzbuch 

und von Satzungen gem. §§ 34, 35 und 172 Baugesetzbuch, die Durchführung der früh-
zeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch und die öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch. 

 
b) Entscheidung in den Fällen des § 32 Baugesetzbuch (Nutzungsbeschränkungen auf künf-

tigen Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen). 

 
c) Angelegenheiten nach dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Land 

Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz); Entscheidungen über die Übernahme von 
Denkmälern (§ 31 Denkmalschutzgesetz) oder Förderungsleistungen zur Pflege von Denk-
mälern (§ 35 Denkmalschutzgesetz). 
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d) Abgabe städtischer Stellungnahmen zu Fachplanungen anderer Behörden von besonde-
rer Bedeutung, soweit keine abweichenden sondergesetzlichen Zuständigkeiten 
bestehen. 

 
e) Das Einvernehmen der Gemeinde zum Abschluss von Ablösungsverträgen nach § 51 Abs. 

5 Bauordnung NRW zu erklären, sofern mehr als 9 Stellplätze abgelöst werden sollen. 
 
f) Entscheidung über Befreiungen von der Einfriedigungssatzung der Stadt Eschweiler. 

 
g) Entscheidung über die Durchführung städtebaulicher und freiraumplanerischer Wettbe-

werbe sowie Ingenieurs- und Architektenwettbewerbe und die Benennung der Jury-
Mitglieder. 

 
h) Die Aufstellung und das Anbringen von Brunnen, Plastiken und Standbildern sowie von 

Gedenktafeln auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und in Grün- und Parkanlagen. 

 
i) Abgabe von städtischen Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Gemeinde im 

Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz und 9. Bundesimmissionsschutz-Ver-
ordnung 

 
j) Entscheidungen über Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege, des Tier-

schutzes und der allgemeinen Forstangelegenheiten. 

 
k) Entscheidung über den Forstwirtschaftsplan; Beschlussfassung über den 10jährigen Be-

triebsplan für den Eschweiler Stadtwald. 
 

(3) Der Ausschuss ist in folgenden Fällen zu beteiligen:  

 
a) Beratung und Empfehlung zu allen den Umweltschutz und die Mobilität betreffenden Fra-

gen, soweit nicht die Zuständigkeit eines anderen Ausschusses gegeben ist. 
 
b) Beratung aller durch den Rat oder einen anderen Ausschuss zu beschließenden Angele-

genheiten des Verkehrsrechts. 
 
c) Beratung und Empfehlung von Maßnahmen im Bereich des ÖPNV, einschließlich der Her-

stellung des gemeindlichen Einvernehmens. 
 

§ 5 Bau- und Vergabeausschuss 
 

(1) Der Bau- und Vergabeausschuss ist zuständig für Angelegenheiten des Hochbaus, des Tief- 
und Straßenbaus, des Landschaftsbaus sowie der Anlagen zur Abwasserbeseitigung.  

 

Er entscheidet bei Neu- und Erweiterungs-, Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen über die 
Entwurfs- und Ausführungsplanung, die Durchführung von städtischen Hoch-, Tiefbau-, 
Grün- und Freiflächenmaßnahmen und deren Bautechnik sowie bei Hochbauten über die 
Baugestaltung, soweit für die Maßnahme ein Kostenaufwand von mehr als 185.000,00 € 
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(netto) entsteht oder wenn der Bürgermeister die Angelegenheit vorlegt. 

 
(2) Er entscheidet ferner über 

 
a) Auftragsvergaben mit Auftragswerten von mehr als 185.000,00 € (netto). Hierunter fallen 

alle Bauleistungen sowie Liefer- und Dienstleistungen.  
 
b) die Vergabe von freiberuflichen Leistungen ab einem tatsächlichen Auftragswert von 

185.000,00 € (netto), 

 
c) alle Vergaben ab einem tatsächlichen Auftragswert von 100.000,00 € (netto), wenn der 

tatsächliche Auftragswert 20% oder mehr über dem geschätzten Auftragswert liegt, so-
wie 

d) die Vergabe von Nachtragsleistungen, soweit sie 20 % der ursprünglichen Auftragssumme 
und die Wertgrenzen gem. Buchst. a) und b) überschreiten.  

 
(3) Der Bau- und Vergabeausschuss kann für Einzelmaßnahmen oder Projekte gem. Abs. 1 oder 

2 vorab Budgetfreigaben zur Ausschreibung erteilen. Sofern die jeweilige Beauftragung das 
vorab bewilligte Budget nicht überschreitet oder durch die Beauftragung das jeweilig bewil-
ligte Gesamtbudget nicht zu überschreiten droht, gilt die Zustimmung als erteilt. Die 
Informationspflicht gem. Abs. 4 bleibt hiervon unberührt. 

 
(4) Die Verwaltung unterrichtet den Bau- und Vergabeausschuss jeweils in dessen nächster Sit-

zung über die übrigen Auftragsvergaben und Nachträge ab einem tatsächlichen Auftragswert 
in Höhe von 50.000,00 € (netto) bei Liefer- und Dienstleistungen, freiberuflichen Leistungen 
sowie bei Bauleistungen jeweils unter Nennung der Maßnahme, Kostenschätzung, Wahl der 
Verfahrensart, Anzahl der Bieter, Auftragnehmer und Auftragssumme. 

 
§ 6 Ausschuss für Schule und Sport 

 
(1) Der Ausschuss ist zuständig für Angelegenheiten des Schulwesens. Ihm werden folgende 

Entscheidungsbefugnisse übertragen: 
 

a) Entscheidung über den Raumbedarf für Neu- und Erweiterungsbauten für städt. Schulen. 
 
b) Entscheidung über den Bedarf zur Ausstattung von städt. Schulen. 
 
c) Entscheidung über die Ausstattung und Erweiterung der Schulhöfe an städt. Schulen. 
 
d) Entscheidung über die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Eschwei-

ler. 
 
e) Bestellung eines Vertreters für die Schulkonferenz gem. § 63 Abs. 2 S. 4 und 5 SchulG 

NRW. 
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f) Entscheidung über die Abgabe eines Vorschlags zur Besetzung von Schulleiterstellen/ 
stellvertretenden Schulleiterstellen auf der Grundlage der Regelungen nach § 61 SchulG 
NRW. 

 
g) Entscheidung über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung bei der Festlegung 

von Ganztagsangeboten an Schulen.  
 

(2) Der Ausschuss ist zuständig für Angelegenheiten des Sports. Ihm werden folgende Entschei-
dungsbefugnisse übertragen: 

 
a) Entscheidung über allgemeine Angelegenheiten der Benutzung städt. Sportstätten (z.B. 

Benutzungspläne). 
 
b) Entscheidung über den Bedarf und ggf. das Raumprogramm an Neubau, Umbau und Ver-

besserungen von Sportstätten sowie deren Ausstattung in sportfunktionaler Hinsicht, 
soweit keine abschließenden gesetzlichen Regelungen hierzu getroffen sind. 

 
c) Festlegung der Prioritäten beim Bau geplanter städtischer Sportstätten aus sportfachli-

cher Sicht. 
d) Entscheidung über den Erlass bzw. die Änderung der Richtlinie der Stadt Eschweiler über 

die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Sports und Entscheidung über Zu-
schussgewährungen auf der Grundlage dieser Zuschussrichtlinie. 

 
e) Entscheidung über die Fortschreibung des Sportstättenleitplanes. 

 
f) Entscheidung über die Grundsätze der Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband. 

 
§ 7 Jugendhilfeausschuss 

 
Der Jugendhilfeausschuss ist entscheidungsbefugt im Rahmen der ihm durch die Satzung für das 
Jugendamt der Stadt Eschweiler in der jeweils geltenden Fassung oder durch andere Vorschriften 
übertragenen Angelegenheiten. 
 

§ 8 Ausschuss für Soziales, Senioren und Kultur 
 

(1) Der Ausschuss ist zuständig für Angelegenheiten aus dem Sozialbereich sowie für Obdachlo-
senangelegenheiten. Ihm werden folgende Entscheidungsbefugnisse übertragen: 

 
a) Festsetzung freiwilliger Sozialleistungen. 

 
b) Festsetzung von Zuschüssen der Stadt an freie Wohlfahrtsverbände. 

 
c) Entscheidung über Einzelprojekte, die sich mit der Lage der sozial Benachteiligten, der 

Alten, der Kranken, der Behinderten, der Obdachlosen, sowie der Asylbewerber befassen. 
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d) Entscheidung über grundsätzliche Fragen der Wohnungssicherungshilfe, insbesondere 
über Fragen der Unterbringung von Wohnungsnotfällen und Flüchtlingen sowie die Be-
reitstellung diesbezüglich notwendiger Unterkünfte. 

 
(2) Der Ausschuss ist zuständig für Angelegenheiten des Kulturwesens einschließlich der Volks-

hochschule, der Stadtbücherei, der Musikschule, der Städtepartnerschaften und des 
Ehrenamts. Ihm werden folgende Entscheidungsbefugnisse übertragen: 

 
a) Entscheidung über den Erlass bzw. die Änderung der Richtlinien der Stadt Eschweiler über 

die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung und Entscheidung über die Zu-
schussgewährungen auf der Grundlage dieser Zuschussrichtlinien. 

 
b) Veräußerung, Erwerb und Tausch von Kunstwerken sowie Auftragserteilungen für künst-

lerische Arbeiten bis zum Wert von 50.000 € im Einzelfall. 

 
c) Entscheidung über die jährlichen Ausstellungen in städt. Liegenschaften. 

 
d) Entscheidung über das Arbeitsprogramm der Volkshochschule. 

 
e) Entscheidung über grundsätzliche konzeptionelle Fragen der städt. Kulturentwicklungs-

planung. 

 
f) Entscheidung über Städtepartnerschaftsangelegenheiten. 

 
g) Entscheidung über Büchereiangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. 

 
h) Entscheidung über die Besetzung der Musikschulleitung auf der Grundlage der Schulord-

nung der städt. Musikschule. 

 
i) Entscheidung über die Aufnahme von Vereinen in die Liste der Kulturvereine. 

 
j) Entscheidung über die Konzertplanung und den Finanzierungsplan der Städt. Musikge-

sellschaft Eschweiler e.V. 

 
k) Angelegenheiten der Musikschule von grundsätzlicher Bedeutung. 

 
l) Grundsätzliche Angelegenheiten bezogen auf ehrenamtliche Tätigkeiten.  

 
§ 9 Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Strukturwandel und Tourismus  

 
(1) Der Ausschuss ist zuständig für Grundsatzfragen des Strukturwandels und des Tourismus 

sowie grundlegende Aktivitäten im Bereich der kommunalen Wirtschaftsförderung, soweit 
kein anderer Ausschuss zuständig ist. Er befasst sich außerdem mit den Grundsatzfragen der 
städtischen Grundstückspolitik. 
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(2) Der Ausschuss entscheidet über 

 
a) grundlegende, strategische Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung, des Tourismus 

und des Strukturwandels, 

 
b) Angelegenheiten der Sicherung und Förderung gewerblicher Arbeitsplätze, 

 
c) Gewerbeansiedlungen und Unterstützung der privaten Wirtschaft, 

 
d) die Verbesserung der Rahmenbedingungen und Attraktivitätssteigerung der Stadt E-

schweiler. 

 
e) die Aktivierung der EU- und sonstigen Förderungen, 

 
f) das Liegenschaftsmanagement, 

 
g) die strukturelle Einbindung der Stadt Eschweiler in die Region, 

 
h) Angelegenheiten des Strukturwandels und die Umsetzung von Projekten im Rahmen des 

Strukturwandels, 

 
i) die Förderung des Tourismus im Stadtgebiet, 

 
j) die kommunale Marketing- und Werbepolitik, 

 
k) Vermietung und Verpachtung der gastronomischen Einrichtungen, 

 
l) die Ausübung oder Nicht-Ausübung des Vorkaufsrechts nach dem Baugesetzbuch im 

Wert von mehr als 25.000 € bis 500.000 € im Einzelfall, 

 
m) den Erwerb und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, bebaut 

und unbebaut, im Einzelfall im Wert von mehr als 25.000 € bis 500.000 €. 
 

§ 10 Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss 
 

Die Zuständigkeiten dieser Ausschüsse bestimmen sich nach den jeweiligen gesetzlichen Vorschrif-
ten. 
 

§ 11 Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration 
 

(1) Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration als Pflichtausschuss gemäß § 27 
Abs. 1 Satz 1 und 2 GO NRW wirkt bei der Umsetzung der verfassungsrechtlichen Gebote in 
Artikel 2 Abs. 1 GG, „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit 
er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder 
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das Sittengesetz verstößt.“ sowie Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG, „Niemand darf wegen seines Ge-
schlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevor-
zugt werden“ mit und überprüft Maßnahmen der Stadt in o.g. Sinne auf Chancengerechtigkeit 
und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit internationaler Familiengeschichte. Er ist 
zuständig und entscheidungsbefugt für: 

 
a) Maßnahmen, die auf den Abbau von Benachteiligungen in der Lebenssituation von Men-

schen mit internationaler Familiengeschichte in Gesellschaft, Bildung, Wirtschaft, 
Öffentlichkeit, Stadtentwicklung, Städtebau, Freizeit, Gesundheit, Sport und Kultur etc. 
zielen, 

 
b) Maßnahmen zur Förderung der politischen und gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen 

mit internationaler Familiengeschichte, 
 
c) Maßnahmen, die strukturellen Rassismus beseitigen, 
 
d) Maßnahmen zur beruflichen Gleichstellung von Menschen mit internationaler Familienge-

schichte, insbesondere in der städtischen Verwaltung, 
 
e) Angebote zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen, 
 
f) Angebote zur Integration von Einwanderern. 

 
(2) Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration ist anfrage- und antragsbefugt. 

 
(3) Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration wirkt an den Beratungen über die 

Haushaltssatzung mit. Er berät über alle Haushaltsansätze, die seine Belange betreffen und 
kann dazu Anträge, Vorschläge und Anregungen einbringen. 

 
(4) Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration ist vor einer Beschlussfassung des 

Rates und der Ausschüsse so rechtzeitig zu hören, dass seine Stellungnahme bei der Bera-
tung berücksichtigt werden kann, wenn diese spezifische Interessen von Menschen mit 
internationaler Familiengeschichte berührt. Er wird insbesondere vorberatend beteiligt hin-
sichtlich: 
a) Grundsatzfragen der Integration von neu zugewanderten Menschen sowie entsprechen-

der Konzepte und Leitlinien, 
 
b) Grundsatzfragen der migrationsgesellschaftlichen Öffnung der Verwaltung und der kom-

munalen Einrichtungen im Bereich Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Seniorinnen und 
Senioren, 

 
c) Grundsatzfragen der Förderung und gleichberechtigten Teilhabe von Kindern, Jugendli-

chen, Erwachsenen und Seniorinnen und Senioren mit internationaler 
Familiengeschichte, 
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d) Grundsatzfragen der kommunalen Personal- und Personalentwicklungsplanung hinsicht-
lich einer migrationsgesellschaftlichen Öffnung der Verwaltung und dem Abbau 
benachteiligender bzw. ausgrenzender Strukturen in allen Bereichen, 

 
e) Grundsatzfragen des Stellenplans im Hinblick auf migrationsgesellschaftliche Belange. 

 
(5) Im Übrigen kann der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration über alle Angele-

genheiten der Stadt iSd. § 27 Abs. 7 Satz 4 GO NRW beraten. 
 

§ 12 Bürgermeister 
 

(1) Unbeschadet der dem Rat der Stadt und seinen Ausschüssen zustehenden Entscheidungs-
befugnisse ist der Bürgermeister der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- und 
Verwaltungsgeschäften. 

 
(2) Dem Bürgermeister obliegt die Erledigung aller Aufgaben, die ihm aufgrund gesetzlicher Vor-

schriften übertragen sind. 
 

(3) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates auf den Bürgermeister über-
tragen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von 
Geschäften oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehält. 

 
(4) Der Bürgermeister hat nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu entscheiden, welche An-

gelegenheiten als Geschäfte der laufenden Verwaltung anzusehen sind. 
 

(5) Sofern nicht zugunsten von Ausschüssen andere Wertgrenzen festgelegt sind, gelten als Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung alle Geschäftsvorgänge, die im Einzelfall den 
Gesamtbetrag von 25.000 € nicht überschreiten und die regelmäßig wiederkehrende Verwal-
tungsgeschäfte sind, die im Rahmen des normalen Verwaltungsbetriebs erledigt werden. 

 
(6) Der Bürgermeister wird ermächtigt, 

 
a) über die gegen Verwaltungsakte der Stadt eingelegten Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe 

– insbesondere in beamtenrechtlichen und dienstrechtlichen Angelegenheiten - zu ent-
scheiden, 

 
b) zur Führung von Rechtsstreitigkeiten, soweit sie Geschäfte der laufenden Verwaltung 

zum Gegenstand haben und zum Abschluss von Vergleichen bis zum Wert des Vergleichs 
von 25.000 €. Unter Vergleichswert ist nur der Wert des echten Nachgebens durch die 
Stadt Eschweiler zu verstehen, 

c) über Stundung von Steuern, Gebühren, Beiträgen und sonstigen Geldforderungen bis zu 
einem Betrage von 25.000 € unabhängig vom Stundungszeitraum, bei Beträgen über 
25.000 € bis zu einem Stundungszeitraum von 6 Monaten zu entscheiden, 

 

d) Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Geldforderungen bis zu 25.000 € niederzu-
schlagen oder zu erlassen, 

 

e) über die Aussetzung der Vollziehung bis zu einem Wert von 25.000 € zu entscheiden, 
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f) über das Vorliegen eines wichtigen Ablehnungsgrundes (§ 29 GO NRW) zu entscheiden, 
 

g) die Weisung zur amtsärztlichen Untersuchung bei Unfallausgleich zu erteilen (§ 35 Abs. 3 
BeamtVG), 

 

h) das Einvernehmen der Gemeinde zum Abschluss von Ablösungsverträgen nach § 51 Abs. 
5 Bauordnung NRW zu erklären, sofern nicht mehr als 9 Stellplätze abgelöst werden sollen, 

 

i) Kredite im Rahmen der in der Haushaltsatzung festgesetzten Beträge aufzunehmen, wo-
rüber er im folgenden Haupt- und Finanzausschuss Kenntnis zu geben hat, 

 

j) über im Jahresturnus vorzunehmende wiederkehrende Vergaben für den Verwaltungs- 
und Betriebsaufwand in unbegrenzter Höhe nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltsfest-
setzungen zu entscheiden, 

 

k) über Auftragsvergaben mit Auftragswerten bis 185.000,00 € (netto) zu entscheiden. 
Hierunter fallen alle Bauleistungen, Lieferleistungen, Dienstleistungen sowie freiberufli-
che Leistungen. Hinsichtlich der Vornahme von Jahresbeschaffungen wird auf § 12 Abs.6 
Buchstabe j) verwiesen. 

 

l) Bestellung von Beisitzerinnen und Beisitzern gem. § 67 Abs. 3 LPVG NRW, 
 

m) über den Erwerb von Grundstücken, bebaut und unbebaut, im Wege eines Zwangsverstei-
gerungsverfahrens zu entscheiden und entsprechende Gebote abzugeben, 

 

n) über die Erteilung von Baugenehmigungen, insbesondere auch über die Erteilung von 
Ausnahmen und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans, zu entschei-
den. 

 

§ 13 Funktionsbezeichnungen 
 

Die in dieser Zuständigkeitsordnung verwendeten Funktionsbezeichnungen werden in weiblicher 
oder männlicher Form geführt. 
 

§ 14 Schlussbestimmungen 
 
Jedem Ratsmitglied und den Mitgliedern der Ausschüsse ist ein Exemplar dieser Zuständigkeitsord-
nung auszuhändigen. Wird die Zuständigkeitsordnung während einer Wahlzeit geändert, so ist auch 
die geänderte Fassung auszuhändigen. 
 

§ 15 Inkrafttreten 
 

(1) Die Zuständigkeitsordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 
(2) Gleichzeitig tritt die Zuständigkeitsordnung vom 17.07.2013 in der Fassung vom 14.06.2023 

außer Kraft. 
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Bekanntmachung 
über die Sitzung des Stadtrates 

am 17.12.2025 
 
Am Mittwoch, den 17.12.2025, findet um 
16:00 Uhr im Rathaus der Stadt Eschweiler, 
Ratssaal, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Esch-
weiler, eine Sitzung des Stadtrates mit folgender 
Tagesordnung statt: 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung  
Verabschiedung und Ehrung der Ehemaligen 
Ratsmitglieder  
 

Öffentlicher Teil 

 1   Fragestunde für Einwohner 
  
 2   Einführung und Verpflichtung der 

Ratsmitglieder 
  
 3   Bestellung eines zusätzlichen sach-

kundigen Einwohners in den 
Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Umwelt und Mobilität 

  
 4   Anträge von Fraktionen 
  
 4.1   Antrag auf Verkehrsberuhigungs-

maßnahmen in der Kopfstraße, 
Ortsteil Bergrath |hier Antrag der 
AfD-Fraktion vom 28.11.2025 

  
 4.2   Antrag zur fehlenden Beschilderung - 

Rue de Wattrelos |hier Antrag der 
AfD-Fraktion vom 28.11.2025 

  
 4.3   Sachstand zum Antrag: Bürgerbetei-

ligung in Eschweiler - Leitlinien für 
informelle Bürgerbeteiligung geben| 
hier Antrag der SPD-Fraktion und 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 
10.02.2022 

  
 5   Kenntnisgaben 
  
 5.1   Eckdaten zum Haushalt 2026 der 

Stadt Eschweiler 
  
 5.2   Mietspiegel für freifinanzierte Woh-

nungen im Stadtgebiet Eschweiler für 

den Zeitraum 01.01.2026 bis 
31.12.2027 

  
 5.3   Dienstanweisung zur vorläufigen 

Haushaltsführung für das Haushalts-
jahr 2026 

  
 5.4   Sachstandsbericht Neubau Haupt-

feuerwache und Rettungswache 
Jülicher Str. 

  
 5.5   Sachstandsbericht Projekte der Wie-

deraufbaugesellschaft Eschweiler 
mbH 

  
 6   Bestellung von Vertretern in Organen 

juristischer Personen und Personen-
vereinigungen 

  
 6.1   Vertretung der Stadt Eschweiler in 

Organen juristischer Personen und 
Personenvereinigungen 

  
 6.2   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in den Verwal-
tungsrat der AöR 
Betreuungseinrichtung für Kinder 
und Jugendliche der Stadt Eschwei-
ler - BKJ 

  
 6.3   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in den regiona-
len Abfallwirtschaftsbeirat des 
Entsorgungszweckverbandes Regio-
Entsorgung 

  
 6.4   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in den Auf-
sichtsrat der 
Entwicklungsgesellschaft indeland 
mbH 

  
 6.5   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in die Gesell-
schafterversammlung der 
Gründerzentrum GeTeCe GmbH 
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 6.6   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in die Mitglie-
derversammlung des Städte- und 
Gemeindebundes Nordrhein-Westfa-
len 

  
 6.7   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in den Auf-
sichtsrat der Städtisches Wasserwerk 
Eschweiler GmbH 
 

6.8   Bestellung von Vertretern der Stadt 
Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in den Vorstand 
der Stiftung Nachhaltigkeit Eschwei-
ler 

  
 6.9   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in die Gesell-
schafterversammlung der 
Strukturförderung Eschweiler Ver-
waltungs-GmbH 

  
 6.10   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in den Auf-
sichtsrat der 
Strukturförderungsgesellschaft E-
schweiler mbH & Co. KG 

  
 6.11   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in die Gesell-
schafterversammlung der 
Strukturförderungsgesellschaft E-
schweiler mbH & Co. KG 

  
 6.12   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in den Auf-
sichtsrat der Verbandswasserwerk 
Aldenhoven GmbH 

  

 6.13   Bestellung von Vertretern der Stadt 
Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in die Gesell-
schafterversammlung der 
Verbandswasserwerk Aldenhoven 
GmbH 

  
 6.14   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in die Mitglie-
derversammlung des Vereines für 
allgemeine und berufliche Weiterbil-
dung e.V. (VABW) 

  
 6.15   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in den Vorstand 
des Vereines für allgemeine und be-
rufliche Weiterbildung e.V. (VABW) 

  
 6.16   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in die Ver-
bandsversammlung des 
Wasserverbandes Eifel-Rur 

  
 6.17   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in den Auf-
sichtsrat der WBE 
Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH 

  
 6.18   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in die Gesell-
schafterversammlung der WBE 
Wirtschaftsbetriebe Eschweiler GmbH 

  
 6.19   Bestellung von Vertretern der Stadt 

Eschweiler gem. § 113 (2) und (4) GO 
NRW i.V.m. § 50 (3) und (4) GO NRW 
durch Verhältniswahl in die Wieder-
aufbaugesellschaft Eschweiler mbH 

  
 7   Mittelbereitstellung 
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 7.1   Mittelbereitstellung für die Erneue-
rung der Lehrküchen in der 
Gesamtschule 

  
 7.2   Mittelbereitstellung für den Abbruch 

der ehemaligen Unterkunftsgebäude 
in der Grachtstraße 

  
 7.3   Mittelbereitstellung im Bereich Ab-

fallwirtschaft für die Entsorgung von 
Abfällen 

  
 7.4   Mittelbereitstellung zur Deckung von 

Energiekosten 
  
 7.5   Sanierung der Straße "Am Omerbach" 
  
 7.6   Überplanmäßige Haushaltsausgaben 

zur Finanzierung der Kosten der Hei-
merziehung und der 
Kostenerstattung an andere Jugend-
ämter für das laufende Haushaltsjahr 
2025 innerhalb des Produktes 06 363 
01 01 – Hilfen für junge Menschen 
und ihre Familien – 

  
 8   Satzungsangelegenheiten 

 
8.1   Änderung der Satzung über Erlaub-

nisse und Gebühren für Sonder-
nutzungen an öffentlichen Straßen in 
der Stadt Eschweiler -Sondernut-
zungssatzung- 

  
 8.2   7. Nachtragssatzung über die Stra-

ßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren in der 
Stadt Eschweiler (Straßenreinigungs- 
und Gebührensatzung) vom 
19.12.2018 

  
 8.3   Satzung über die Vergabe von Auf-

trägen der Stadt Eschweiler 
unterhalb der Schwellenwerte gemäß 
§ 106 GWB 

  
 8.4   Satzung über die Abfallentsorgung in 

der Stadt Eschweiler 
  
 8.5   7. Nachtragssatzung zur Gebühren-

satzung über die Abfallentsorgung in 
der Stadt Eschweiler vom 18.12.2018 

  

 8.6   9. Nachtragssatzung zur Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung 
der Stadt Eschweiler vom 13.12.2017 

  
 9   Windenergieanlagen Tagebau Inden; 

hier: Antrag auf Errichtung und Be-
trieb von zwei Windkraftanlagen auf 
Indener Gemeindegebiet 

  
 10   Fortsetzung der Schulsozialarbeit in 

städtischen Schulen 
  
 11   Projektaufruf Bundesprogramm "Sa-

nierung kommunaler Sportstätten" 
hier: Interessensbekundung für ver-
schiedene Maßnahmen 

  
 12   Planung der Volkshochschule für das 

Frühjahrssemester 2026 
  
 13   Betreuungskonzept für die städtische 

Notunterkunft wohnungsloser Men-
schen in der Grachtstraße 14/16; hier: 
Durchführung eines Beauftragungs-
verfahrens für die 
Sicherheitsdienstleistungen 

  
 14   Beteiligungsbericht 2024 der Stadt 

Eschweiler 
  
 15   Abschreibung der Bilanzierungshilfe 

nach NKF-CUIG 
  
 16   Anfragen und Mitteilungen 
  

Nichtöffentlicher Teil 

 17   Kenntnisgaben 
  
 17.1   Bericht über die Prüfung des Jahresab-

schlusses zum 31.12.2024 und des 
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 
der BKJ der Stadt Eschweiler 

  
 18   Neubau des Sportzentrums Jahnstraße; 

hier: Abschluss des Generalplanervertra-
ges 

  
 19   Angelegenheiten der Wiederaufbauge-

sellschaft Eschweiler mbH; hier: 
Wirtschaftsplanung 2026 ff. 

  
 20   Anerkennung von ruhegehaltfähigen 

Dienstzeiten 
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 21   Bestellung eines Amtsleiters und Ver-

waltungsprüfers für das 
Rechnungsprüfungsamt der Stadt E-
schweiler 

  
 22   Bestellung eines Leiters "Büro des Bür-

germeisters" und Ergänzungen zum 
Stellenplan 2025 

  
 23   Vergabe Fortsetzung des dauerhaften 

Produktivbetriebes von OK.EWO ab 
01.01.2026 

  
 24   Ersatzcontainerstandort Realschule Pat-

ternhof 
  
 25   Besetzung einer Schulleitungsstelle an 

der katholischen Grundschule Kinzwei-
ler; hier: Vorschlag des Schulträgers zur 
Besetzung zur Stellenbesetzung vorbe-
haltlich der Zustimmung der 
Schulkoferenz 

  
 26   Verzicht auf die Ausübung eines Vor-

kaufsrechtes 
  
 27   Ankauf von landwirtschaftlichen Flä-

chen 
  
 28   STAWAG – Stadt- und Städteregions-

werke Aachen AG; Erwerb von 
mittelbaren Beteiligungen durch Trianel 

  
 29   Anfragen und Mitteilungen 
  
 29.1   Unterrichtung des Rates gem. § 113 Abs. 

5 GO NRW 
 
Eschweiler, 05.12.2025 
Nowicki 
Bürgermeister  
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über die Konstituierende Sitzung des 
Ausschusses für Chancengerechtigkeit und 

Integration am 18.12.2025 
 
Am Donnerstag, den 18.12.2025, findet um 
17:30 Uhr im Rathaus der Stadt Eschweiler, 

Ratssaal, Johannes-Rau-Platz 1, 52249 
Eschweiler, eine Konstituierende Sitzung des 
Ausschusses für Chancengerechtigkeit und 
Integration mit folgender Tagesordnung statt: 
 

Öffentlicher Teil 

Feststellung der Altersvorsitzenden und 
Übernahme der Sitzungsleitung durch die 
Altersvorsitzende; Das am längsten durch-
gehendes Mitglied des Ausschusses für 
Chancengerechtigkeit ist Frau Nora Hamidi. 
 
1   Feststellung der ordnungsgemäßen 

Einladung und Beschlussfähigkeit 
 

   
 2   Bestellung von Schriftführern  
   
 3   Einführung und Verpflichtung von 

Mitgliedern des Ausschusses für 
Chancengerechtigkeit und Integra-
tion 

 

   
 4   Wahl der/ des Vorsitzenden des 

Ausschusses für Chancengerech-
tigkeit und Integration 

 

   
Übernahme der Sitzungsleitung durch 
den/die neu gewählte/n Vorsitzende/n 
 
 5   Wahl der/des stellvertretenden Vor-

sitzenden des Ausschusses für 
Chancengerechtigkeit und Integra-
tion 

 

   
 6   Entsendung von Vertretern des In-

tegrationsrates der Stadt 
Eschweiler in Ausschüsse und Gre-
mien 

 

   
 7   Interkulturelles Fastenbrechen  
   
 8   Anfragen und Mitteilungen  
   

Nichtöffentlicher Teil 

 9   Anfragen und Mitteilungen 
  

 
Eschweiler, 05.12.2025 


